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Sonderregelung zur
Telefon-AU bis Ende
März 2023 verlängert

Corona-Pandemie

Der Text gibt den Sachstand zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
Über ggf. weitere Neuigkeiten zum
Thema wird an anderer Stelle
informiert.
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Ärzt:innen können Patient:innen mit leichten Erkrankungen der oberen

Atemwege weiterhin für bis zu sieben Tage telefonisch krankschreiben. Die

Sonderregelung war eigentlich bis Ende November befristet.

Vertragsärzt:innen haben weiterhin die Möglichkeit, Patient:innen nach telefonischer

Anamnese eine Arbeitsunfähigkeit für bis zu sieben Kalendertage zu bescheinigen.

Bei fortdauernder Erkrankung ist telefonisch eine einmalige Verlängerung der AU-

Bescheinigung um weitere sieben Kalendertage möglich. Der Gemeinsame

Bundesausschuss (G-BA) hat die bis Ende November befristete Sonderregelung zur

telefonischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) bis zum 31. März 2023

verlängert. Die Sonderregelung war im August 2022 aufgrund der Corona-

Infektionszahlen wieder eingeführt worden und galt zunächst befristet bis zum 30.

November (siehe Praxis-News vom 05.08.2022).

Grund für die Verlängerung ist die aktuelle Coronalage. Laut G-BA ei im Moment

schwer vorherzusagen wie sich die Fallzahlen von COVID-19-Erkrankten in den

kommenden Monaten entwickelten und erschwerend komme hinzu, dass eine

Erkältungs- und Grippesaison bevorstehe.

Bescheinigung bei Erkrankung des Kindes
Ebenfalls verlängert werden soll die zwischen KBV und GKV-Spitzenverband

getroffene Vereinbarung zur Ausstellung einer „Ärztlichen Bescheinigung für den

Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ (Muster 21). Dieses soll

weiterhin telefonisch möglich sein. 

Portoregelung
Das Gleiche gilt für das Porto, das für den Versand der Bescheinigungen an die

Patientinnen und Patienten anfällt. Die Abrechnung soll weiterhin über die

Gebührenordnungsposition (GOP) 88122 erfolgen.
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FAQ: Hier finden Sie Antworten auf

häufig gestellte Fragen

Kassenärztliche Vereinigung
Berlin
Masurenallee 6A
14057 Berlin

030 / 31 003-0
030 / 31 003-380
Kontakt

https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/alles-fuer-den-praxisalltag/abrechnung-/-honorar/arztkontokorrent
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq
https://www.kvberlin.de/kontakt



